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Aun - esverfassnng
der

schweizerischen Eidgenossenschaft.

Im Namen Gottes des Allmächtiger »!
Die schweizerische Eidgenossenschaft,

in der Absicht , den Bund der Eidgenossen zu befestigen , die
Einheit , Kraft und Ehre der schweizerische» Nation zu erhalten
und zu fördern , hat nachstehende Bundesverfassung angenommen:

Aundesverfajsung
d er

schweizerischen Eidgenossenschaft.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Art . l . Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völker,
schatten der zweiund zwanzig souveränen Kantone , als : Zürich,
Bern , Luzern , Uri , Scbwyz , Unterwalden ( ob und
nid dem Wald ) , GlaruS , Zug , Frcibnrg , Solothurn,
Basel ( «tabt und tland ) , Schaffhauscn , Nppcnzell
(beider Nhoden ) , St . Gallen , Grau  bunden , Aargau,
Thurgau , Tessin , Waadt , WalliS , Neuenburg
und Genf  bilden in ihrer Gesammtheit die schweizerische
Eidgenossenschaft.

Art . 2 . Der Bund hat zum Zweck : Behauptung der Unab¬
hängigkeit des Vaterlandes gegen Außen , Handhabung von Nuhe
und Ordnung im Innern , Schutz der Freiheit und der Rechte
der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.



IV Bundesverfassung der

Art . 3 . Die Kantone sind souverän , soweit ihre Souveränetät
nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist , und üben als
solche alle Rechte aus , welche nicht der BundcSgcwalt über-
tragen sind.

Art . 4 . Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich . ES
gibt in der Schweiz keine Unterthanenverhältnissc , keine Vor¬
rechte des Orts , der Geburt , der Familien oder Personen.

Art . 5 . Der Bund gewährleistet den Kantonen ihr Gebiet,
ihre Souveränetät inner den Schranken des Artikels 3 , ihre
Verfassungen , die Freiheit , die Rechte des Volkes und die ver¬
fassungsmäßigen Rechte der Bürger gleich den Rechten und Be¬
fugnissen , welche daS Volk den Behörden übertragen hat.

Art . 6 . Die Kantone sind verpflichtet , für ihre Verfassungen
die Gewährleistung des Bundes nachzusuchen.

Der Bund übernimmt diese Gewährleistung , insofern:
» . sie nicht » den Vorschriften der Bundesverfassung Zuwider¬

laufendes enthalte » ;
I>. sie die Ausübung der politischen Rechte nach republikanischen

— repräsentativen oder demokratischen — Formen sichern;
c . sie vom Volke angenommen worden sind und revidirt werden

können , wenn die absolute Mehrheit der Bürger es verlangt.
Art . 7 . Besondere Bündnisseund Verträge politischen Inhalts

zwischen den Kantonen sind untersagt.
Dagegen steht ihnrn daS Recht zu , Verkommniffe über Ge¬

genstände der Gesetzgebung , deS Gerichtswesens und der Ver¬
waltung unter sich abzuschließen ; jedoch haben sie dieselbe » der
Bundesbchörde zur Einsicht vorzulegen , welche, wenn diese Vcr-
kommniffe etwas dem Bunde oder den Rechten anderer Kantone
Zuwiderlaufendes enthalten , deren Vollziehung zu bindern be¬
fugt ist. Im entgegengesetzten Falle sind die betreffende » Kan¬
tone berechtigt , zur Vollziehung die Mitwirkung der Bundcsbe-
hörden anzusprechen.

Art . 8 . Dem Bund allein steht das Recht zu , Krieg zu
erklären und Frieden zuschließen , Bündnisse und StaatSverträge,
namentlich Zoll - und Handelsverträge , mit dem AnSkande ein¬
zugehen.

Art.  9 . Ausnahmsweise bleibt den Kantonen die Bcfugniß,
Verträge über Gegenstände der StaatSwirthscbast , des nachbar¬
lichen Verkehrs und der Polizei mit dem Auslande abzuschließen ;
jedoch dürfen dieselben nichts dem Bunde oder den Rechte»
anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten.
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Art.  10 . Der amtliche Verkehr zwischen Kantone » und aus«
wältigen Staatsregierungen , sowie ihren Stellvertretern , findet
durch Vermittlung deS Bundesrathes statt.

Ueber die im Art . 9 bezeichneten Gegenstände können jedoch
die Kantone mit den untergeordneten Bchorden und Beamten
eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Verkehr treten.

Art.  ti . ES dürfen keine Militärkapitulationen abgeschlossen
werden.

Art.  12 . Die Mitglieder der Bundesbehörden , die eidgcnös-
fischen Civil « und Militärbeamtcn und die eidgenössischen Re¬
präsentanten oder Kommissarien dürfen von auswärtigen Re¬
gierungen weder Pensionen oder Gehalte , noch Titel , Geschenke
oder Orden annehmen.

Sind sie bereits u» Besitze von Pensionen , Titeln oder Orden,
so haben sie für ihre AmtSdaucr auf den Genuß der Pensionen
und das Tragen der Titel und Orden zu verzichten.

Untergeordneten Beamten und Angestellten kaun jedoch vorn
BuudcSrathe der Fortbczug von Pensionen bewilligt werden.

Ar t. 13. Der Bund ist berechtigt , stehende Truppen zu halten.
Ohne Bewilligung der BundcSbchörde darf kein Kanton oder

in getheilten Kantonen kein Landcstheil mehr als dreihundert
Mann stehende Truppen halten , die Landjägerkorps nicht in-
begriffen.

'Art . II . Die Kantone sind verpflichtet , wenn Streitigkeiten
unter ihnen vorfallen , sich jeder >Lelbsthülfe , sowie jeder Be¬
waffnung zu enthalten und sich der bundeSmäßigcn Entscheidung
zu unterziehe » .

Art. >5 . Wenn einem Kantone vom Auslande plötzlich Ge«
fahr droht , so ist die Regierung des bedrohten Kantons ver«
pflichtet , andere Kantone zur Hülfe zu mahnen , unter gleich«
zeitiger Anzeige a » die BundeSbchörde und unvorgrciflich den
spätern Verfügungen dieser Letzter» . Die gemahnten Kan¬
tone find zum Zuzüge verpflichtet . Die Kosten trägt die Eid¬
genossenschaft.

Art.  16 . Bei gestörter Ordnung im Inner » , oder wenn von
einem andern Kantone Gefahr droht , hat die Regierung des bedroh¬
ten Kanton dem Bundesrathe sogleich Kenntniß zu geben , damit dieser
inner den Schranken seiner Kompetenz (Art 90,4jrn . 3,10 und 1l)
die erforderlichen Maßregeln treffen oder die Bundesversammlung
einberufen kann . In dringenden Fällen ist die betreffende Re¬
gierung befugt , unter sofortiger Anzeige an den Bundesrath,
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andere Kantone zur Hülfe zu mahnen , und die gemahnten
Stände sind zur Hülfeleistung verpflichtet.

Wenn die KantonSregicrung außer Stande ist , Hülse anzu¬
sprechen , so kann , und wenn die Sicherheit der Lchweiz ge¬
fährdet wird , so sott die kompetente BundeSbehvrde von sich aus
einschreiten.

In Fällen eidgenössischer Intervention sorgen die Bundcsbe-
hördeil für Beachtung der Vorschriften von Art . 15.

Die Kosten trägt der mahnende oder die eidgenössische Inter¬
vention veranlassende Kanton , wenn nicht die Bundesversamm¬
lung wegen besonderer Umstände etwas anders beschließt.

Art . 17 . In den durch Art 15 und 16 bezeichneten Fällen
ist jeder Kanton verpflichtet , den Truppen freien Durchzug zu
gestatten . Diese sind sofort unter eidgenössische Leitung zu stellen.

Art . 18 . Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.
Art . 19 . Das Bundcshcer , welches aus den Kontingenten

der Kantone gebildet wird , besteht:
а . aus dem BundeSauSzuge , wovon jeder Kanton auf ein¬

hundert Seelen schweizerischer Bevölkerung drei Mann zu
stellen hat;

б . aus der Reserve , deren Bestand die Hälfte des BundcS-
auSzugeS beträgt.

In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die übrigen
Streitkräfic ( die Landwehr ) eines jeden KantonS verfügen.

Die MannschaftSskala , welche nach dem bezeichneten Maßstabe
das Kontingent für jeden Kanton festsetzt, ist alle zwanzig Jahre
einer Revision zu unterwerfen.

Art . 20 . Um in dem BundcShcere die erforderliche Gleich¬
mäßigkeit und Dienstfahigkeit zu erziele » , werden folgende
Grundsätze festgesetzt:

1) Ein Bundesgesetz bestimmt die allgemeine Organisation des
VundeShcereS.

2 ) Der Bund übernimmt:
a . den Unterricht der Genietruppen , der Artillerie und Ka¬

vallerie , wobei jedoch den Kantonen , welche diese Waf¬
fengattungen zu stellen haben , die Lieferung der Pferde
obliegt;

1i. die Bildung der Jnstrnktoren für die übrigen Waffen¬
gattungen ;

o . für alle Waffengattungen den höher » Militärnnterricht,
wozu er namentlich Miliiärscknlen errichtet und Z »-
sammenzüge von Truppen anordnet.

ä . die Lieferung eines Theiles dcS Kriegsmaterials.
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Die Centralisation des Militärunterrichts kann nvthigcnfallS
durch die Bundesgesetzgcbnng weiter entwickelt wcrdtn.

3) Der Bnnd überwacht den Militärnntcrricht der Infanterie
und der Scharfschützen , sowie die Anschaffung , den Bau und
Unterhalt des KricgSzengcS , welches die Kantone zum Bundes-
Heere zu liefern habe » .

4s Die Militärverordnungen der Kantone dürfen nichts ent¬
halten , was der Militärorganisaiion und den den Kantonen
obliegenden bundeSmaßigen Verpflichtungen entgegen ist , und
muffen zu dießfälligcr Prüfung dem BnndeSrathc vorgelegt werden.

5 ) Alle Truppcnabtheiluugc » im eidgenössischen Dienste fuhren
ausschließlich die eigenösstschc Fahne.

Art . 21 . Dem Bunde steht das Recht zu , im Interesse der
Eidgenossenschaft oder eines großen Theils derselben auf Kosten
der Eidgenossenschaft öffentliche Werte zu errichten oder die Er¬
richtung derselben zu unterstützen.

Zu diesem Zwecke ist er auch befugt , gegen volle Entschädi¬
gung das Recht der Erpropriation geltend zu machen . Die
nähern Bestimmungen hierüber bleiben der Bnndesgcsctzgebung
vorbehalten.

Die Bundesversammlung kann die Errichtung öffentlicher Werke
untersage » , welche die militärischen Interessen der Eidgenossen¬
schaft verletzen.

Art . 22 . Der Bund ist befugt , eine Universität und eine
polytechnische Schule zu errichten.

Art . 23 . Das Zollwesen ist Sache des Bundes.

Art . 24 . Dem Bunde steht das Recht zu , die von der Tag-
satznng bewilligten oder anerkannten Hand - und Wafferzölle,
Weg - und Brückengelder , verbindliche Kaufhaus - und andere
Gebühren dieser Art , mögen dieselben von Kantonen , Gemein-
den , Korporationen oder Privaten bczogin werden , gegen Ent¬
schädigungen ganz oder thcilwcise aufzuheben . Diejenigen Zölle
und Weggeldcr . welche auf dem Transit laste » , sollen jedenfalls
im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft und zwar gleichzeitig
eingelöst werden.

Die Eidgenossenschaft hak das Recht , a » der schweizerischen
Grenze Eingangs -, AutgangS - und DurchgangSzölie zu erheben.

Sie ist berechtigt , gegenwärtig für das Zollwcsen bestimmte
Gebäiilichkciten an der schweizerischen Grenze gegen Entschädi-
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gung entweder als Eigenthum oder miethweise zur Benutzung
zu üdernehmcn.

Art . 24 . Bei Erhebung der Zölle sollen folgende Grund-
sahe beachtet werden:

1) EingangSgcbiihrcn:
« . Die für die inländische Industrie erforderlichen Stoffe

sind im Zolltarif möglichst gering zu tariren.
I>. Ebenso die zum nothwendige » Lebensbcdarf erforderlichen

Gegenstände.
c . Die Gegenstände des LuruS unterliegen der höchsten Tare.

2 ) DurchgangSgebührcn , und in der Regel auch die AuS-
gangSgebührrn , sind möglichst mäßig festzusetzen.

3 ) Durch die Zollgesetzgebung sind zur Sicherung des Grenz-
nnd Marktvcrkrhrcs geeignete Bestimmungen zu treffen.

Dem Bunde bleibt immerhin daS Recht vorbehalten , unter
außerordentlichen Umstände » , in Abweichung der vorstehenden
Bestimmungen , vorübergehend besondere Maßnahmen zu treffen.

Art . 26 . Der Ertrag der Eingangs - , RuSgangS - und
DnrchgangSzölle wird folgendermaßen verwendet:

» . Jeder Kanton erhält 4 Batzen auf den Kopf nach dem
Maßstabe der Gefammtbesölkerung , welche » ach der Volkszäh¬
lung von 1838 berechnet wird.

Ii. Wenn ein Kanton hierdurch für die nach Art . 2-4 aufge¬
hobenen Gebühren nicht hinlänglich gedeckt wird , so hat er noch
soviel zu beziehe » , als erforderlich ist , um ihn für dieselben Ge¬
bühren nach dem Durchschnitt des Reinertrages der fünf Jahre,
1842 bis und mit 1846 , zu entschädigen.

c . Die Mehreinnahme fällt in die BundeSkasse.
Art . . 27 . Wenn Zölle , Weg - und Brückengelder für Til¬

gung eines BaukapiialS oder eines Theiles desselben bewilligt
worden sind , so hört der Bezug derselben oder die Entschädigung
aus , sobald daS Kapital oder der betreffende Theil nebst Zinsen
gedeckt ist. ,

Art . 28 . Den in bereits abgeschlossenen Eiscnbahnverträgen
über Transitgebührcn enthaltenen Verfügungen soll durch gegen¬
wärtige Bestimmungen kein Abbruch geschehen . Dagegen tritt
der Bund in die durch solche Verträge den Kantonen in Be¬
ziehung auf die Transitgebührcn vorbehalte » « , Siechte.

Art . 29 . Für Lebensmittel , Vieh und Kaufmannswaaren,
Landes - und GewerbSerzcugnisse jeder Art sind freier Kauf und
Verkauf , freie Ein - , AuS - und Durchfuhr von einem Kanton
in den andern gewährleistet.
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Vorbehalten sind:
n . In Beziehung auf Kauf und Verkauf ^daS Salz - und Pul-

vcrregal.
I>. Polizeiliche Verfügungen der Kantone über die Ausübung

von Handel und Gewerbe und über die Benutzung der >Ltraßc » .
o . Verfügungen gegen schädlichen Barkauf . ^
<1. Vorübergehende sanitatSpolizeiliche Maßregeln bei Seuchen.
Die in litt . >>. und c . bezeichnete » Verfügungen müssen die

KantonSbiirgcr und die Sebweizerbürger anderer Kantone gleich
behandeln . Sie sind dem BundeSealhe zur Prüfung vorzulegen
und dürfen nicht vollzogen werden , ehe sie die Genehmigung
desselben erhallen habe » .

e . Die von der Tagsatzung bewilligten oder anerkannten Ge¬
bühren , welche der Bund nicht aufgehoben hat ( Art . 2 ! und 3l ) .

1'. Die Konsumogebllhrcn auf Wein und andern geistigen Ge¬
tränken , nach Vorschrift von Art . 32.

Art . 30 . Der Bundcogcsctzgcbung bleibt vorbehalten , hin¬
sichtlich der Abschaffung bestehender Vorrechte in Bezug auf
Transport von Personen nnd Waaren jeder Art zwischen den
Kantonen und im Innern derselben anf dem Wasser und auf
dem (lande , die nöthigen Verfügungen zu treffen , soweit die
Eidgenossenschaft hiebci ei» Interesse hat . .

Art . 3l . Der Bezug der im Art . 29 , litt . e . bezeichneten
Gebühren steht unter Aufsicht des BundcSralheS . Sie dürfen
nicht erhöht und der Bezug derselbe » darf ohne Gcncbmigung
der Bundesversammlung , chen » er aus eine bestimmte Zeit be¬
schränkt war , nicht verlängert werden.

Die Kantone dürfen weder Zölle - , Weg - noch Brückengelder
unter irgend welchem Namen neu einführen . Von der LundeS-
versammlnng können jedoch aus bestimmte Zeit solche Gebühren
bewilligt werden , um die Errichtung öffentlicher Werke zu unter¬
stütze» , welche im Sinne des Art . 2l von allgemeinem Interesse
für den Verkehr sind und ohne solche Bewilligung nicht zu
Stande kommen könnten.

Art . 32 . Die Kantone sind befugt , außer den nach Art . 29,
litt . er. vorbehaltcnen Berechtigungen , von Wein und andern
geistigen Getränken Konsumogcbühre » zu erheben , jedoch unter
folgenden Besctränkungc » :

:>. Bei dem Bezüge derselbe » soll der Transit in keiner Weise
belästigt und der Verkehr überhaupt so wenig als möglich ge¬
hemmt und mit keinen andern Gebühren belegt werde » .
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I>. Werben die für dr » Verbrauch eingeführten Gegenstände
wieder nur dem Kanton ausgeführt , so sind die bezahlten Kon-
sumogeblihen ohne weitere Belästigung zurück zu erstatten.

u . Die Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs sind mit niedrigern
Gebühren zu belegen als diejenigen des Auslandes.

st. Konsumogcbnhren auf Wein und andern geistigen Ge¬
tränken schweizerischen Ursprungs dürfen da , wo solche schon
bestehen , nicht erhöht , und in Kantonen , welche noch keine be¬
ziehe » , nicht eingeführt werden.

e . Die Gesetze und Verordnungen der Kantone über den Be¬
zug der Konsumogebübrcn sind der BundcSbchörde vor Voll¬
ziehung derselben zur Gnihclsiung vorzulegen , damit die Nicht-
beachlung vorstehender Grundsätze verhindert werden kann.

Art . N . Das Postwesen im ganzen Umfange der Eidge¬
nossenschaft wird vom Bunde übernommen unter folgenden
Vorschriften!

l ) Die gegenwärtig bestehenden Postverbiuduiigen dürfen im
Ganzen vlme Zustimmung der betheiligtcn Kantone nicht ver¬
mindert werde » .

2 > Die Tarife werden im ganze » Gebiete der Eidgenossenschaft
nach den gleichen möglichst billigen Grundsätzen bestimmt,

i!) Die Unverletzbarkeit des Postgeheimnisses ist gewährleistet,
ä ) Für Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschä¬

digung , und zwar nach folgenden nähern Bestimmungen:
A. Die Kantone erhalten jährlich die Durchschnittssumme

des reinen Ertrages , den sie in den drei Jahren , 1844,
184 ', und 1846 , vom Postwesen auf ihrem Kantonalge-
birte bezogen habe » .

Wenn jedoch der reine Ertrag , welchen der Bund
vom Postwesen bezicht , für Bestreitung dieser Entschä¬
digung nicht hinreicht , so wird den Kantonen daS
Mangelnde nach Verhältniß der festgesetzte» Durch-
schnitlSsummen in Abzug gebracht.

I>. Wenn ein Kanten vom Postwesen unmittelbar noch gar
nichts , oder in Folge eines mit einem andern Kanton
abgeschlossenen Pachtvertrages bedeutend weniger be¬
zogen hat , als die Ausübung des Postregals aus seinem
Gebiete demjenigen Kanton , der dasselbe gepachtet hatte,
erweislichermaßen rein ertragen hat , so sollen solche
Verhältnisse bei AuSmitlluug der Entschädigungssumme
billige Berücksichtigung finde » .
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c . Wo die Ausübung des Postregals an Private abge-
treten worden ist , übernimmt der Bund die dießfällige
Entschädigung.

6 . Der Bund ist berechtigt und verpflichtet , das zum Post¬
wesen gehörige Materials soweit dasselbe zum Gebrauche
tauglich und e,forderlich ist , gegen eine den Eigen¬
thümern abzurcichende , billige Entschädigung zu über¬
nehmen.

e . Die eidgenössische Verwaltung ist berechtigt , die gegen¬
wärtig für das Postwescn bestimmten Gcbäulichkeitcn
gegen Entschädigung entweder als Eigenthum oder aber
nur miethweise zur Benutzung zu übernehmen.

Art . 34 . Bei der Verwaltung des Zoll - und Postwescns
sind die Angestellten größtentheils aus den Einwohnern derjenigen
Kantone zu wählen , für welche sie bestimmt sind.

Art . 35 . Der Bund übt die Oberaufsicht über die Straßen
und Brücken , an deren Erhaltung die Eidgenossenschaft ein In¬
teresse hat.

Die nach Art 26 und 33 den Kantonen für Zölle und Posten
zukommenden Summen werden von der BundeSbehörde zurück¬
behalten , wenn diese Straßen und Brücken von den bctrissenden
Kantonen , Korporationen oder Privaten nicht in gehörigem Zu¬
stande unterhatte » werden.

Art . 36 . Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münz-
regale begriffenen Rechte zu.

Die Münzprägung durch die Kantone hört auf und geht
einzig vom Bunde aus.

Es ist Sache der BnndeSgesetzgebung , den Münzfuß festzusetzen,
die vorhandene » Münzsorten zu taxiren und die nähern Bestim¬
mungen zu treffe » , nach welchen die Kantone verpflichtet sind,
von den von ihnen geprägten Münzen einschmelzcn oder um¬
prägen zu lassen.

Art . 37 . Der Bund wird auf die Grundlagen des bestehenden
eidgenössischen Konkordates für die ganze Eidgenossenschaft gleiches
Maß und Gewicht einführen.

Art . 38 . Fabrikation und Verkauf des Schießpulvers im
Umfange der Eidgenossenschaft stehen ausschließlich dem Bunde zu.

Art . 39 . Die Ausgaben des Bundes werden bestricken:
->. aus den Zinsen des eidgenössischen KricgsfondS;
Ii. aus dem Ertrage der schweizerischen Grenzzölle;
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<!. aus dem Ertrage der Postverwaltung;
,1. aus dem Ertrage der Pulvrrverwnltung;
v . aus Beitragen der Kantone , weiche jedoch nur in Folge

von Beschlägen der Bundesversammlung erhoben werden können.
Solche Beiträge sind von den Kantonen nach Verhältniß der

Geldskala zu leisten , wrlhe alle zwanzig Jahre einer Revision
zu unterwerfen ist - Bei einer solchen Revision sollen theils die
Bevölkerung , theils die Vermögens - und ErwerbSverhällnisse
der Kantone zur Grundlage dienen.

Art . 40 . ES soll jederzeit wenigstens der Betrag des doppelten
GeldkontingentcS fiir Bestreitung von Militärkosten bei eidge¬
nössischen Aufgeboten baar in der Bundevkaffe liegen.

Art.  4 >. Der Bund gewährleistet allen Schweizern , welche
einer der christlichen Konfessionen angehören , das Recht der
freien Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft,
nach folgenden nähern Bestimmungen:

1) keinem schweizer . der einer der christlichen Konfessionen
angehört , kann die Niederlassung in irgend einem Kantone ver¬
weigert werden , wenn er folgende AuSweiSschriften besitzt:

» . einen Heimathschcin oder eine andere gleichbedeutende
AuSwciSschrift;

I>. ein Zeugniß sittlicher Aufführung;
a . eine Bescheinigung , daß er in bürgerlichen Rechten und

Ehren stehe;
und wenn er auf Verlangen sich ausweisen kann,

daß er durch Vermögen , Beruf oder Gewerbe sich und
seine Familie zu ernähren im Stande sei.

Naturalisirte Schweizer müssen iibcrdieß die Beschei¬
nigung beibringen , daß sie wenigstens 5 Jahre lang
im Besitze eines KantonsbürgerrechteS sich befinden.

2 ) Der Niedergelassene darf von Seite des die Niederlassung
gestattenden Kantons mit jkeiner Bürgschaft und mit keinen
andern besondern Lasten behufs der Niederlassung belegt werden . 4-

Zs Ein BundeSgesetz wird die Dauer der NiedcrlassungSbe-
willigung , so wie das Maximum der zur Erlangung derselben
an den Kanton zu entrichtenden Kanzleigebühren bestimmen,

4 ) Der Niedergelassene genießt alle Rechte der Bürger deS
Kantons , in welchem er sich niedergelassen hat , mit Ausnahme
des tLtimmrechtcS in Gemeindeangelegenheiten und des Mitan-
theils an Gemeinde - und KorpvrationSgütern . Insbesondere
wird ihm freie GewerbsauSübung und das Recht der Erwerbung
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und Veräußerung von Liegenschaften zugesichert , nach Maßgabe
der Gesetze und Verordnungen des Kantons , die in allen diesen
Beziehungen den Niedergelassenen dem eigenen Bürger gleich
halten sollen.

5) Den Niedergelassenen anderer Kantone können von Seite
der Gemeinden keine größer » Leistungen an Gemcindelasten auf¬
erlegt werden , als den Niedergelassenen des eigenen Kantons.

6 ) Der Niedergelassene kann aus dem Kanton , in welchem er
niedergelassen ist , weggewieien werden:

». durch gerichtliches Steasnrtheil;
b . durch Verfügung der Polizeibehörden , wenn er die

bürgerlichen Rechte und Ehren verloren hat , oder sich
eines unsittlichen Lebenswandels schuldig macht , oder
durch Verarmung zur Last fällt , oder schon oft wegen
Uebertretung polizeilicher Vorschriften bestraft werden
mußte.

Art . 42 . Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürgcr . Als
solcher kann er in eidgenössischen und kantonalen Angelegenheiten
die politischen Rechte in jedem Kanton ausüben , in welchem
er niedergelassen ist. Er kann aber diese Rcchle mir unter den
nämlichen Bedingungen ausübe » , wie die Bürger des Kantons
und in Beziehung aus die kantonale » Angelegenbeii . n erst nach
einem längern Aufenthalte , dessen Dauer durch die Kantonalgc-
setzgcbung bestimmt wird , jedoch nicht über zwei Jahre aus¬
gedehnt werden darf.

Niemand darf in mehr als einem Kanton politische Rechte
ausüben.

Art . 43 . Kein Kanton darf einen Bürger deS Bürgerrechtes
verlustig erklären.

Ausländern darf kein Kanton das Bürgerrecht ertheilen , wenn
sie nickt aus dem frühern StaatSvcrband entlassen werden.

Art 4d . Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist den an¬
erkannten christlichen Konfessionen im ganzen Umfange oer Eid¬
genossenschaft gewährleistet.

Den Kantonen , sowie dem Bunde , bleibt vorbehalten , für
Handhabung der öffentlichen Ordnung und des Friedens unter
den Konfessionen die geeigneten Maßnahmen zu treffen.

Art . 45 . Die Preßfrcihcit ist gewährleistet.
Ueber den Mißbrauch derselben trifft die Kantonalgesctzgcbung

die erforderlichen Bestimmungen , welche jedoch der Genehmi¬
gung des BundeSratheS bedürfen.
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Dem Bunde steht das Recht zu , Strafbestimmunge » gegen

den Mißbrauch der Presse zu erlassen , der gegen die Eidgenos¬
senschaft und ihre Behörden gerichtet ist,

Art , 61 , Die Bürger haben das Recht , Vereine zu bilden,
sofern solche weder in ihrem Zwecke noch in den dafür bestimmten
Mitteln rechtswidrig oder staatsgcfährlich sind . Ueber den Miß¬
brauch dieses Rechts trifft die Kantvnalgcsctzgebung die erfor¬
derlichen Bestimmungen.

Art . 47 . Das Petitionsrecht ist gewährleistet.
Art . 48 . Sämmtliche Kantone sind verpflichtet , alle Schwer-

zerbiirger christlicher Konfession in der Gesetzgebung sowohl als
im gerichtlichen Verfahren den Bürgern des eigenen Kantons
gleich zu halten.

Art , 4g . Die rechtskräftigen Civilnrtheile , die in einem
Kantone gefallt sind , sollen in der ganzen Schweiz vollzogenwerden könne » .

A r t . 60 . Der aufrechtstehcnde schwcizerischcSchuldncr , welcher
einen festen Wohnsitz hat , muß für persönliche Ansprachen vor
dem Richter seines Wohnortes gesucht , und es darf daher für
Forderungen auf das Vermögen eines solchen außer dem Kan¬
ton , in welchem er wohnt , kein Arrest gelegt werden.

Art . 5t . Alle AbzugSrcchte im Innern der Schweiz , sowie
die Zugrcchte von Bürgern des einen KantonS gegen Bürger
anderer Kantone sind abgeschafft.

Art . 52 . Gegen die auswärtigen Staaten besteht Freizügig¬
keit , unter Vorbehalt des Gegcnrcchtes.

Art . 53 . Niemand darf seinem verfassungsmäßigen Gerichts¬
stand entzogen , und es dürfen daher keine AuSnahmSgcrichte
eingeführt werden.

Art . 54 . Wegen politischen Vergehen darf kein TodeSurtheil
gefällt werden.

Art . 55 . Ein Bundcsgcsetz wird über die Auslieferung der
Angeklagten von einem Kanton an den andern Bestimmungen
treffen ; die Auslieferung kann jedoch für politische Vergehen
und für Prcßvergehen nicht verantwortlich gemacht werden.

Art.  56 . Die AuSmittlung von Bürgerrechten für Heimath¬
lose und die Maßregeln zur Verhinderung der Entstehung » euer
Heimathlosen sind Gegenstand der Bundesgesetzgebung.

Art 57. Dem Bunde steht das Recht zu, Fremde, welche
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die innere oder äußere Sicherheit der Eidgenossenschaft gefährden,
anS dem schweizerischen Gebiete wegznweisen.

Art . 58 . Der Orden der Jesuiten und die ihm äfiliirten
Gesellschaften dürfen in seinem Theile der Schweiz Aufnahme
finden.

Art . 59 . Die Bundrsbebörden sind befugt , bei gemeinge¬
fährlichen Seuchen gesnndheitspolizeilichc Verfügungen zu erlassen.

Zweiter Abschnitt.
BundcSbchörden.

I . Bundesversammlung.
Art . 69 . Die oberste Gewalt des Bundes wird durch die

DnndeSversammlnng ausgeübt , welche aus zwei Abtheilungenbesteht:
X . aus dem Nationalrath;
L - aus dem Siänderalh . "

Nationalrath.
Art . 61 . Der Nationalralh wird auS Abgeordneten des

schweizerischen Volkes gebildet . Auf je zwanzigtausend Seelen
der Gesnmmtbedvlkerung wird ein Mitglied gewählt.

Eine Bruchzahl über zehntausend Seelen wird für zwanzig,
tanscnd Seelen berechnet.

Jeder Kanton und dei getheilten Kantonen jeder der beiden
dandesthrilc hat wenigstens ein Mitglied zu wählen.

Art . 62 . Die Wahlen für den Nationalrath sind direkte.
She stnde » in eidgenössischen Wahlkreisen statt , welche jedoch
nicht aus Theilen verschiedener Kantone gedildet werden können.

Art . 6st. Stimmbcrcchtigt ist jeder Schweizer , der das
zwanzigste AltcrSjabr zurückgelegt bat und im klebrigen nach der
Gesetzgebung des Kantons , in welchem er seinen Wohnsitz hat,
nicht von , Aknvbürgerrccht ausgeschlossen ist.
. Art . 6t . Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes ist
jeder stimmberechtigte Schwcizerbürger weltlichen Standes.

Naluralisirtc Sweiztrbiirger müssen seit wenigstens fünf Jahre»
das erworbene Bürgerrecht besitzen um wahlfähig zu sein.

S
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Art . 65 . Der Nationalrath wird auf die Dauer von drei
Jahren gewählt , und es findet jewcilcn Gcsammterneucrung
Statt.

Art . 66 . Die Mitglied, ', des Ständcrathes , des BundeS-
rathcs und von klotzten» gewählte Beamte können nicht zugleich
Mitglieder des Nationalralhcs sein.

Art . 67 . Der Natunalrath wählt auS seiner Mitte für jede
ordentliche und außerordentliche Sitzung einen Präsidenten und
BiccpräsidtNicn.

Dasjenige Mitglied , welches während einer ordentlichen Sitzung
die Stelle eines Präsidenten bekleidete , ist für die nächstfolgende
ordentliche Sitzung weder als Präsident noch als Viccpräsidcnt
wählbar . Das gleiche Msiglicd kann nicht während zwei un¬
mittelbar auf einander folgenden ordentlichen Sitzungen Bice-
Präsident sein.

Der Präsident hat bei gleich getheilten Stimmen zu entscheiden;
bei Wahlen übt er das Stimmrccht aus , wie jedes Mitglied.

Art . 68 . Die Mitglieder des NatisnalratheS werde » aus der
BundeSkassc entschädigt.

n. Stäriderath.

Art . 69 . Der Ständcrath besteht anS vicrundvierzig Abge¬
ordnete » der Kantone . Jeder Kanton wählt zwei Abgeordnete;
in getheilten Kantonen jeder klandeSthcil einen Abgeordneten.

Art . 76 . Die Mitglieder de-S NationalratheS und des Bun¬
de srathcS können nicht zugleich Mitglieder des rständeratheS sein.

Art.  7l . Der Ständerath wählt für jede ordentliche oder
außerordentliche Sitzung aus seiner Mitte einen Präsidenten
und Bicepräsidcnten.

Aus den Gesandten desjenigen KantonS , auS welchen für
eine ordentliche Sitzung der Präsident gewählt worden ist , kann
für die nächstfolgende ordentliche Sitzung weder der Präsident
noch der Liccpräsidcnt gewählt werden.

Gesandte des gleichen Kantons könne » nicht während zwei
unmittelbar auf einander folgenden ordentlichen Sitzungen die
Stelle eines Bicepräsidcnten bekleiden.

Der Präsident hat bei gleich getheilten Stimmen zu entscheiden;
bei Wahlen übt er das Stimmrecht auS , wie jedes Mitglied.

Art.  72 . Die Mitglieder der Standerathes werden von den
Kantonen entschädigt.
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6 . Befugnisse der Bundesversammlung.
Art . 7>j . Der Nationalrath und der Ständerath haben alle

Gegenstände zu behandeln , welche nach Inhalt der gegenwärtigen
Verfassung in die Kompetenz des Bundes gehören und nicht
einer andern BnndcSbehorde zngeschicden sind.

Art . 7t . Die Gegenstände , welche in den Geschäftskreis
beider Räche fallen , sind insbesondere folgende:

1 ) Gcschc und Beschlüsse zur Ausführung der BundeSver-
fassung , wie namentlich Gcseszc über die Bildung der Wahl¬
kreise , über Wahlart , über Organisation und Geschäftsgang der
BnndeSbehörden und Bildung der Schwurgerichte.

2 ) Besoldung und Entschädigung der Mitglieder der BnudeS-
behördcn und der BundeSkanzlci ; Errichtung bleibender Bc-
amlungen und Bestimmung ihrer Gehalte.

3 ) Wahl des BundeSrathcS , des Bundesgerichtes , deS Kanz¬
lers , des Generals , des EhcfS des Stabes und eidgenössischer
Repräsentanten.

-1) Anerkennung auswärtiger Staaten und Regierungen.
5) Bündnisse und Verträge mit dem AnSlaiide , sowie die

Gutheisiung den Verträgen der Kantone unter sich oder mit
drm AnSlande . Solche Verträge der Kantone gelangen jedoch
nur dann an die Bundesversammlung , wenn vom Bundesrath
oder einem andern Kanton Einsprache erhoben wird.

L) Maßregeln für die äußere Sicherheit , für Behauptung
der Unabhängigkeit und Neutralität der Lchweiz , Kriegser¬
klärungen und Friedensschlüsse.

7) Garantie der Verfassungen und des Gebietes der Kantone;
Intervention in Folge der Garantie ; Maßregeln für die innere
Sicherheit , für Handhabung von Ruhe und Ordnung ; Amnestie
und Begnadigung.

8 ) Maßregeln , welche die Handhabung der Bundesverfassung,
die Garantie der Kanionalversassungen . die Erfüllung der bun-
dcsniäßigcn Verpflichtungen und den schuh der durch den Bund
gewährleisteten Rechte zum Zwecke haben . '

9 ) Gesetzliche Bestimmnngen über Organisation deS eidgenös¬
sischen MilitärwesenS , über Unterricht der Truppen und über
Leistungen der Kantone ; Verfügungen über da » BundeShecr.

10) Festsetzung der eidgenössischen MannschastS - und Geld-
skala ; gcsehlichc Bestimmungen über Verwaltung und Verwen¬
dung der eidgenössischen Kriegrfonds ; Erhebung direkter Bei¬
träge der Kantone ; Anleihen ; Voranschlag und Rechnungen.
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11 ) Gesetze und Beschlüsse über Zölle , Postwesen , Münzen,
Maß und Gewicht , Fabrikation und Verlauf von Schießpulvcr,
Waffen und Munition.

12 ) Errichtung öffentlicher Anstalten und Werke und hierauf
bezügliche Expropriationen.

18) Gesetzliche Verfügungen über NiederlassungSverhä ' ltnisse;
über Heimathlose , Frcmdenpolizci und SanitätSwcscn.

14 ) Die Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung und
Rechtspflege.

15) Beschwerde » von Kantonen oder Bürgern über Verfü¬
gungen des BundcSrathcS.

16 ) Streitigfeilen unter den Kantonen , welche staatsrechtlicher
Natur sind.

17) Kompetcnzstreitigkcilcn insbesondere darüber:
a . ob ein Gegenstand in den Bereich des Bundes oder

der Kantonalsouverainetat gehöre;
I>. ob eine Frage in die Kompetenz des BundeSratheS oder

des Bundesgerichtes falle.
18) Revision der Bundesverfassung.
Art . 75 . Die beiden Räthe versammeln sich jährlich einmal

zur ordentlichen Sitzung an einem durch das Reglement festzu¬
setzenden Tage.

Sie werden außerordentlich einberufen durch Beschluß des
Bundesrathes , oder wenn ein Viertel der Mitglieder des National-
rathcs oder fünf Kantone es verlangen.

Art . 76 . Um gültig verhandeln rn können , ist die Anwesen¬
heit der absoluten Mehrheit der Mitglieder des betreffenden
Rathes erforderlich.

Art . 77 . Im Nationalrath und im Ständerath entscheidet die
Mehrheit der Stimmenden.

Art . 78 . Für BundeSgesetze und BundeSbeschlüsse ist die
Zustimmung beider Räthe erforderlich.

Art.  79 . Die Mitglieder beider Räthe stimmen ohne In¬
struktionen.

Art.  80 . Jeder Rath verhandelt abgesondert . Bei Wahlen
(Art . 74 , Nr . 8) , bei Ausübung der Begnadigungsrechtes und
für Enischeibung von Kompetenzstreitigkeiten vereinigen sich jedoch
beide Räthe unter der Leitung des Präsidenten des National-
rathcS zu einer gemeinschaftlichen Verhandlung , so daß die ab-
solute Mehrheit der stimmenden Mitglieder beider Räthe entscheidet.
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Art . 8l . Jedem der beiden Räthe und jedem Mikgliede der¬
selben steht das BorschlagSrecht ( die Initiative ) zu.

DaS gleiche Recht können die Kantone durch Korrespondenz
ausüben.

Art . 82 . Die Sitzungen der beiden Räthe sind in der Regel
öffentlich.

II. BnndeSrath.
) Art.  83 . Die oberste vollziehende und leitende Behörde der

Eidgenossenschaft ist ein BundeSralh , welcher aus 7 Mitgliedern
besteht.

Art.  81 . Die Mitglieder deS BundeSratheS werden von
' der Bundesversammlung aus allen Schweizcrbürgcrn , welche

als Mitglieder des NationalratheS wählbar sind , auf die Dauer
von 3 Jahren ernannt . Es darf jedoch nicht mehr als ein
Mitglied aus dem nämlichen Kanton gewählt werde » .

Nach jeder Gesammterncuerung des NationalratheS findet auch
eine Gcsammtcrnrucrung des BundeSratheS Statt.

Die in der Zwischenzeit ledig gewordenen Stellen werden bei
der nächstfolgenden Sitzung der Bundesversammlung für den
Rest der AmtSdauer wieder besetzt.

Art.  85 . Die Mitglieder des BundeSratheS dürfen keine
andere Beamtung , sei es im Dienste der Eidgenossenschaft , sei
es in einem Kantone , bekleiden , noch irgend einen andern Be¬
ruf oder ein Gewerbe treiben.

' Art.  86 . Den Vorsitz im BundeSrathe führt der BundeS-
präsidcnt , welcher , sowie auch der Vicepräfident , von den ver¬
einigten Räthen aus den Mitgliedern desselben für die Dauer
eines Jahres gewählt wird.

Der abtretende Präsident ist für das nächstfolgende Jahr
. weder als Präsident noch als Vicepräfident wählbar . Dar
' gleiche Mitglied kann nicht während zwei unmittelbar auf ein¬

ander folgenden Jahre » die Stelle eines Bicepräsidenten be¬
kleiden.

Art.  87 . Der BundcSpräsidcut und die übrigen Mitglieder
der BundeSratheS beziehe » einen jährlichen Gehalt aus der
Bundcskasse.

Art.  88 . Um gültig verhandeln zu können , müssen wenig¬
stens vier Mitglieder des BundeSratheS anwesend sein.
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Art . 89 . Die Mitglieder des Bundesrathes haben bei den
Berhandlungen der beiden Abtheilungen der Bundesversamm¬
lung berathende Stimme und auch das Recht , über einen in
Berathung liegenden Gegenstand Anträge zu steilen.

Art . 90 . Der BundeSratb bat inner den Schranke » der

gegenwärtigen Verfassung vorzüglich folgende Befugnisse und
Obliegenheiten:

1) Er leitet die eidgenössischen Angelegenheiten , gemäß der
BundeSgesetze und Bundesbefchlüffe.

2 ) Er hat für Beobachtung der Verfassung . der Gesetze und
Beschlüsse des BiindeS , sowie der Vorschriften eidgenössischer
Konkordate zu wachen ; er trifft zu Handhabung derselben von
sich aus oder aus eingegangene Beschwerde die erforderlichen
Verfügungen.

3 ) Er wacht für die Garantie der Kantonalverfaffunaen.
4 ) Er schlägt der Bundesversammlung Gesetze und Beschlüsse

vor und begutachtet die Anträge , welche von den Räthen des
Bundes oder von den Kantonen an ihn gelangen.

5 ) Er vollzieht die BundcSgesetze und Bunbesbeschlüffe , die
Urtheile des Bundesgerichtes , sowie die Vergleiche oder schieds¬
richterlichen Sprüche über Streitigkeiten zwischen Kantonen.

6) Er bat diejenige » Wahlen z» treffen , welche nicht durch
die Verfassung der Bundesversammlung und dem Bundesge¬
richte oder durch die Gesetzgebung einer andern untergeordneten
Behörde übertragen werden.

Er ernennt Kommissarien für Sendungen im Innern oder
nach Außen.

7) Er prüft die Verträge der Kantone unter sich oder mit dem
Auslande und genehmigt dieselben , sofern sie zuläßig sind ( Art
74 . Nr . 5 ) .

8 ) Er wahrt die Interessen der Eidgenossenschaft nach Außen,
wie namcntüch ihre völkerrechtliche » Beziehungen , und besorgt
die auswärtigen Angelegenheiten überhaupt.

9 ) Er wacht für die äußere Sicherheit , für die Behauptung
der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz.

lUt Er sorgt für die innere Sicherheit der Eidgencssenschast
für Handhabung von Ruhe und Ordnung.

11 ) In Fällen von Dringlichkeit ist der Bnndesrath befugt,
sofern die Räthe nicht versammelt sind , die erforderliche Trup-

penzahl aufzubieten und über solche zu verfügen , unter Vorbehalt
unverzüglicher Einberufung der Bundesversammlung , sofern die
aufgebotenen Truppen zweitausend Mann übersteigen oder das
Aufgebot länger als drei Wochen dauert.
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12) Er beiorgt daS eidgenössische Miiitärwescn und alle

Zweige der Verwaltung , wciebe dem Blinde angehören.
13 ) Er prust die Geschc und Verordnungen der Kantone,

welche seiner Genehmigung bedürfen ; er überwacht diejenigen

Zweige der K.iutonalverwaltnng , welche durch ven Bund ^ seiner
Aussiebt unterstellt sind , wie das Miiitärwescn , Zolle , Straßen
und Brückcn.

11) Er sorgt für die Verwaltung der Finanzen des Bundes,
für die Entwerfung des Voranschlages und die Stellung der

Rech nun gen über die Einnahmr » und Ausgaben des Bundes.
Er hat die Aufsicht über die Geschäftsführung aller Beamten

und Angestellten der cidgeuössichen Verwaltung.
Ui) Er erstattet der Bundesvcrsammiuug jcwcilcn bei ihrer

ordentlichen Cihniig Rechenschaft über seine Verrichtungen,
sowie Bericht über den Zustand der Eidgenossenschaft !m Innern
sowohl als nach Außen , und wird ihrer Aufmerkfamleil die-

jenigen Maßregeln empfehle » , welche er zur Beförderung ge¬

meinsamer Wobtfahrt für dienlich erachtet.
Er hat auch besondere Berichte zm erstatte » , wen » die Bun¬

desversammlung oder eine Abtheilung dnseben cS verlangt.

Art . !) >. Die Geschäfte des BundcSrathcs werden nach De-

Partcmenten unter die einzelnen Mitglieder vertheilt , Tiefe
Eintheiln,ig hat aber einzig zum Zwecke , die Prüfung und Be¬
sorgung der Geschäfte zu fördern ; der jeweilige Entscheid geht
vom BundeSrath als Behörde aus.

Art . 1,2. Der BundeSrath und seine Departcmentc sind be¬

fugt , für besondere Geschäfte Sachkundige beizuziehcn.

III. BundeSkan zlei.

Art . !I3 . Eine BundeSkanzlei , welrber ein Kanzler vorsteht,

besorgt die Kanzleigcschäftc bei der Bnndc -Sversammlnng und
denn BundcSratbe.

Der Kanzler wird von der BnndeSvcrse .mmlnng auf die Dauer
von drei Jahre » jeweilen gleichzeitig mit dem BnndeSrathe gewählt.

Die Bnndeskanzlc ! steht nnier der besonder » Aufsicht des
BnndcSrathcS.

Die nähere Organisaeion der Bnnd -skaiizlei bleibt bor Bun-
desgeschgcbnng vorbehalten.
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IV . Bundesgericht.

Art . 94 Zur Ausübung der Rechtspflege , soweit dieselbe
in den Bereich des Bundes fallt , wird ein Bundesgericht auf«
gestellt.

Für Beurtheilung von Straffäilen werden Schwurgerichte
(stur ;' ) gebildet.

Art . 99 . Das Bundesgericht besteht aus eilf Mitglieder»
nebst Ersatzmännern , deren Anzahl durch die BundeSgesetzgebung
bestimmt wird.

Art . 96 . Die Mitglieder deS Bundesgerichtes und die Er¬
satzmänner werden von der BundeSversammung gewählt . Ihre
AmtSdauer ist drei Jahre . Nach der Gesammterneuerung des
NationalrathcS findet auch eine Gesammtcrneuerung des Bun¬
desgerichtes Statt.

Die in der Zwischenzeit ledig gewordenen Stellen werde » bei
der nächstfolgenden Sitzung der Bundesversammlung für den
Nest der AmtSdauer wieder ' besetzt.

Art . 97 . In das Bundesgericht kann jeder Schweizerbiirger
ernennt werden , der in den Naiionalrath wählbar ist.

Die Mitglieder deS BundcSraibcS und die von ihm gewählten
Beamten tonnen nicht zugleich Mitglieder des Bundesgerichtes sein.

Art . 98 . Der Präsident und der Biccpräfident des Bundes¬
gerichtes werden von der Bundesversammlung aus den Mit¬
gliedern desselben jeweilen auf ein Jahr gewählt.

Art . 99 . Die Mitglieder des Bundesgerichtes werden aus
der Bundeskasse durch Tagegelder entschädigt.

Art . 100 . Das Bundesgericht bestellt seine Kanzlei.
Art . 10l . Das Bundesgericht urtheilt als Civilgericht:
1) über Streitgkciten , welche nicht staatsrechtlicher Natur find!

a . zwischen Kantonen unter sich,
I). zwischen dem Bund und einem Kanton;

2 ) über Streitigkeiten zwischen dem Bunde einerseits und
Korporationen und Privaten anderseits , wenn diese Korporationen
oder Privaten Kläger sind . und der Streitgegenstand von einem
beträchtlichen , durch die BundeSgesetzgebung zu bestimmende»
Werthe ist;

31 über Streitigkeiten in Bezug auf Heimathlosigkeit.
In den unter Nr . 1 , Oll . n . und I, . bezeichneten Fällen geschieht

die Urberwcisung an das Bundesgericht durch den Bundesrath.
Wenn dieser die Frage , ob ein Gegenstand vor das BrlndeS-
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gerecht gehöre , verneinend beantwortet , so entscheidet hierüber
die Bundesversammlung.

Art . 102 . DaS Bundesgericht ist verpflichtet , auch die Be¬
urtheilung anderer Fälle zu übernehmen , wenn dasselbe von
beiden Parteien angerufen wird , und der Streitgegenstand von
einem beträchtlichen , durch die BundeSgesetzgcbung festzusetzenden
Werthe ist. Dabei falle » jedoch die Kosten ausschließlich auf
Rechnung der Parteien.

Art . 100 . Die Mitwirkung des Bundesgerichtes bei Be¬
urtheilung von Straffällen wird durch die BnndcSgesetzgebung
bestimmt , welche über Beisetzung in Anklagezustand , über Bil¬
dung des Assisen - und KassationSgerichteS das Nähere fest¬
setzen wird.

Art . 101 . Das Assisengericht , mit Zuziehung von Ge¬
schwornen , welche über die jlhatfrage absprechen , urtheilt:

» . in Fällen , wo von einer Bundcsbebötde die von ihr er¬
nannten Beamten zur sirafrcchtlichrn Beurtheilung überwiesen
werden;

I>. über Fälle von Hocbvcrrath gegen die Eidgenossenschaft,
von Aufruhr und Gewaltthat gegen die Bundesbebörden;

a . über Verbrechen und Vergehe » gegen das Völkerrecht;
>1. über politische Verbrechen und Vergehe » , die Ursache oder

Folge dcrjrnigen Unruhen sind , durch welche eine bewaffnete
eidgenössische Intervention veranlaßt worden ist.

Der Bundesversammlung steht das Recht zu , hinsichtlich
solcher Verbrechen und Vergehe » Amnestie oder Begnadigung
auSzusprechen.

Art . 105 , DaS Bundesgericht urtheilt im Fernern über Ver¬
letzung der durch die Bundesverfassung garantiricn Rechte , wenn
hierauf bezügliche Klage » von der Bundesvcrsammtnng an das¬
selbe gewiesen werde » .

Art . 106 . Es bleibt der BuudeSgesetzgcbung überlassen,
außer den in den Art . 101 , 10-1 und 105 bezeichneten Gegen¬
ständen auch noch andere Fälle in die Kompetenz des Bundes¬
gerichtes zu legen.

Art.  107 . Die BundcSgesetzgcbung wird daS Nähere be¬
stimmen :

» . über Aufstellung eines StaatSanwalteS;
I>. über die Verbrechen und Vergehen , welche in die Kom¬

petenz des Bundesgerichtes fallen , und über die Strafgesetze,
welche anzuwenden sind;
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a , über das Verfahren , welcher mündlich oder öffentlich sein soll;
ei. über die Gcrichtskosten.

V. Verschiedene Bestimmungen.

Art . 108 . Alles , was sich auf den Sitz der BundeSbehörden
bezicbl , ist Gegenstand der BundcSgcsctzgebung.

Art . 109 . Die drei Hauptsorachcn der Schweiz , die deutsche,
französische und italienische , sind Nationalsprachen des Bundes.

Art . IU >. Die Beamten der Eidgenossenschaft sind für ihre
Geschäftsführung verantwortlich . Ein BundeSgesch wird diese
Vcrantwortlichteit naher bestimmen.

Dritter ycvsehnitt.

Revision der Bundesverfassung.

Art . Il >. Die Bundesverfassung kann jederzeit revidirt werden.

Art . 112 . Die Revision geschieht auf dem Wege der Bun-
deSgesehgebuna.

Art . 1 !.'!. Wenn eine Abtheilung der Bundesversammlung
die Revision beschließt , und die andere nicht zustimmt , oder
wenn fiinfziatausend stimmberechtigte Schweizerbürgcr die Re¬
vision der Bundesverfassung verlange » , so muß in einem wie
im andern Falle die Frage , ob eine Revision staltsinden soll
oder nickt , dem schweizerischen Volke zur Abstimmung vorge - '
legt werden.

Sofern in einem dieser Fälle die Mehrheit der stimmenden
Schweizerbürgcr über die Frage sich bejabend auSstzricht , so sind
beide Rathe neu zu wählen , um die Revision zur Hand zu
ncbmcn.

Art.  1 >D Die revidirtc Bundesverfassung tritt in Kraft,

wenn sie von der Mehrheit der stimmenden Schweizcrbürger
und von der Mehrheit der Kantone angenommen ist.
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Uevergangsvestimmimgen

XXV

Art . I . Ueber die Annahme gegenwärtiger Bundesverfassung
haben sich die Kantone auf die durch die Kantonalversassung
vorgeschriebene oder — wo die Verfassung hierüber keine Bc«
stimmmung enthält — auf die durch die oberste Behörde deS
betreffenden Kantons festzusetzende Weise auSznsprechen.

Art . 2 . Die Ergebnisse der Abstimmung sind dem Vororte
zu Handen der Tagfatzung mitzutheilen , welche entscheidet , ob
die neue Bundesverfassung angenommen sei.

Art . 3 . Wenn die Tagfatzung die Bundesverfassung als
angenommen erklärt hat , so trifft sie unmittelbar zur Einführung
derselben die erforderlichen Bestimmungen.

Die Verrichtungen des eidgenössischen KriegSrathcS und des
DerwaltungSrathes für die eidgenössischen KriegSfondS gehen
auf den BundcSrath über.

Art . 1 . Die im Eingänge und i» litt . c . des Art . 6 der
gegenwärtigen Bundesverfassung enthaltenen Bestimmungen finden
auf die schon in Kraft bestehenden Berfassungeu der Kantone
keine Anwendung.

Diejenigen Vorschriften der Kantonalverfaffungen , welche mit
den übrigen Bestimmungen der Bundesverfassung im Wider¬
sprüche stehen , sind vom Lage an , mit welchem diese Letztere
als angenommen erklärt wird , aufgehoben.

Art . 5 . Der Bezug der schweizerischen Grenzgebühren dauert
so lange fort , bis die Tarife der neu einzuführenden Grenzzöllc
ihre Vollziehung finden.

Art . 6 . Die Beschlüsse der Tagfatzung und die Konkordate
bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder Abänderung in Kraft , so¬
weit sie nicht dieser Bundesverfassung wicdcrsprcchen.

Dagegen verlieren diejenigen Konkordate ihre Gültigkeit , deren
Inhalt als Gegenstand der BundeSgesctzgebung erklärt wurde,
und zwar von der Zeit an , in welcher die Letztere in ' S Leben tritt.

Art.  7 . Sobald die Bundesversammlung und der Bundes«
rath konstituirt sein werden , tritt der BundeSvertrag vom 7.
August 1815 außer Kraft.
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